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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1990

Norm

ABGB §685

ABGB §956

Rechtssatz

Wurde die formgültig vermachte Sache vom Erblasser dem Vermächtnisnehmer zur Aufbewahrung übergeben, so

kann bei nicht überschuldetem Nachlaß die Rückstellung dieser vermachten Sache in den Nachlaß zwecks Erfüllung

durch förmliche Übergabe an den Vermächtnisnehmer (Verfügungsgeschäft) im Hinblick auf den fälligen

Herausgabeanspruch des Vermächtnisnehmers (§ 685 ABGB) entfallen.
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